
StreetDance-Vertrag

Hiermit ermächtige ich die TanzSchule Neugebauer zum Einzug der TanzKursHonorare.

Diese Ermächtigung erlischt bei WiderRuf oder VertragsEnde. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 

seitens des Kredit Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. TeilEinlösungen werden im LastSchriftVerfahren nicht vorgenommen.

Name GeburtsDatum

UnterSchrift des KontoInhabersLörrach, den

UnterSchriften der ErziehungsBerechtigtenLörrach, den

Anschrift, falls diese von der des TeilNehmers abweichtName des KontoInhabers

KontoNummerKreditInstitutBankLeitZahl

J

Anmeldung:        Hiermit tritt meine Tochter / mein Sohn der oben

genannten KinderTanzGruppe der TANZSCHULE NEUGEBAUER in Lörrach bei.

NotfallTelefon zur TanzKursZeit  (Handy)Telefon zu Hause

PLZ  OrtStraße

Start2. ProbeStunde1. ProbeStunde

Gruppe
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TanzSchule Neugebauer      WiesenTalStr. 75      79539 Lörrach      WalzerFon:  07621/ 14855      TangoFax.:  07621/14965       BoogieMail:  info@tsnl.de       www.tsnl.de

TanzSchule Neugebauer           WiesenTalStraße 75   Tel.:  07621 / 1485579539 Lörrach   

• eine UnterrichtsStunde dauert 

• der Unterricht ist regelmäßig und fortlaufend (er hat also kein Start- oder EndDatum) 

• die TanzSchule garantiert 32 UnterrichtsWochen im Jahr gemäß TanzSchulFerienKalender

• UnterrichtsStunden entfallen an gesetzlichen FeierTagen und (ca.) in den SchulFerien (Lörrach)

• keine AnmeldeGebühr  • zwei kostenlose und unverbindliche ProbeStunden

• bei Anmeldung werden unvollständige Monate anteilig mit  pro Pers./Std. berechnet

• der gewählte  pro Person (kein MonatsBeitrag im August, entspricht 11 MonatsRaten im Jahr)

• MonatsBeiträge werden monatlich per LastSchrift von Ihrem deutschen Konto abgerufen

• der gewählte  pro Person und wird im voraus fällig

• JahresBeiträge können Sie überweisen, in bar oder per EC-Karte begleichen oder abbuchen lassen

• KursHonorare verstehen sich incl. GEMA und derzeit 19% MwSt.

• HonorarÄnderungen aufgrund geänderter MehrWertSteuer benötigen keine schriftliche Ankündigung

• ungeachtet des EintrittsDatums ist die beidseitige 

• eine Kündigung ist nur in der SchriftForm möglich (Post, Fax, Mail oder persönliche Abgabe)

• Termin- und HonorarÄnderungen seitens der TanzSchule müssen 6 Wochen vor QuartalsEnde schriftlich mitgeteilt werden

• die WeiterGabe des UnterrichtsStoffes, sowie dessen Verwendung an tanzschulfremden

   Veranstaltungen, Auftritten o.ä. und gewerbliche Nutzung ist nicht erlaubt

• das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt

60 Minuten   

6.- Euro

MonatsBeitrag beträgt 25.- Euro

JahresBeitrag beträgt 250.- Euro

KündigungsFrist 4 Wochen zum QuartalsEnde
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